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Beratungsfolge Sitzungstermin 

 

 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung 18.06.2024 

 Kreisausschuss 19.06.2024 

 Kreistag 25.06.2024 

 
 
Betreff Änderung des Gesellschaftsvertrages der wfc 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Den Änderungen im Gesellschaftsvertrag der wfc wird zugestimmt.  

2. Die Vertreter/innen des Kreises Coesfeld in der Gesellschafterversammlung der wfc werden an-

gewiesen, den Änderungen zuzustimmen. 
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I. Sachdarstellung 
Gemäß § 108 (1) Nr. 8 Gemeindeordnung NRW war bislang Kommunen die Beteiligung an Unter-
nehmen in privater Rechtsform nur dann gestattet, wenn per Gesellschaftsvertrag u.a. sichergestellt 
war, dass der Jahresabschluss entsprechend der Vorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbu-
ches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft wird. Im Gesellschaftsvertrag der wfc ist 
dies in § 22 (2) umgesetzt: 
 
„Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft sind in entsprechender Anwendung der Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu 
prüfen.“ 
 
Die Umsetzung der europäischen CSRD-Richtlinie in nationales Recht wird in Deutschland im Dritten 
Buch des Handelsbuches in den Vorschriften für den Jahresabschluss großer Kapitalgesellschaften 
vorgenommen. Mit der derzeitigen Bestimmung in § 22 (2) des Gesellschaftsvertrages würde die wfc 
als sehr kleine Gesellschaft vollumfänglich der Berichtspflicht der CSRD-Richtlinie unterliegen und 
müssten erstmals in 2026 für das Geschäftsjahr 2025 und danach jährlich wiederholend einen sehr 
umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Dies ist für eine so kleine Gesellschaft weder zu leis-
ten, noch vom Richtliniengeber intendiert. 
 
Um dies zu vermeiden, hat der Landtag NRW Ende Februar 2024 eine Neufassung der Gemeindeord-
nung beschlossen, die in § 108 (1) Nr. 8 vorgibt, dass der Jahresabschluss kommunal getragener Ge-
sellschaften künftig nur noch nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches für 
Kapitalgesellschaften aufzustellen ist. Der Verweis auf große Kapitalgesellschaften ist entfallen. Da-
mit diese Erleichterung für die wfc wirksam wird, bedarf es allerdings einer Anpassung des Gesell-
schaftsvertrages in § 22 (2). Die vorgeschlagene Neufassung dieses Absatzes ist der beigefügten An-
lage zu entnehmen.  
 
Mit dieser Änderung unterliegt die wfc nicht der CSRD-Berichtspflicht. Die Möglichkeit bzw. Notwen-
digkeit, den Jahresabschluss durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen, besteht aber weiter. 
Dies ergibt sich zum einen aus dem Recht des Aufsichtsrates zur Bestellung eines Abschlussprüfers 
für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr (§ 17 (2) b)) und zum anderen aus den einschlägigen Vor-
schriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes. 
 
Auch die Gesellschaftsverträge von WBC und GFC sind von diesem Punkt analog betroffen. Die dort 
erforderlichen Änderungen in den Gesellschaftsverträgen werden noch gesondert zur Beratung und 
Beschlussfassung gestellt.  
 
Gleichzeitig werden folgende Änderungen im Gesellschaftsvertrag vorgeschlagen: 
 
• Streichen des Begriffs „Vornehmlich“ bei der Definition des Gesellschaftszwecks in § 2 (2) 
• Ermöglichung von Stimmbotschaften in der Gesellschafterversammlung (§ 11) 
• Ermöglichung von Stimmbotschaften im Aufsichtsrat (§ 16) 
• Anpassung an eine geschlechtergerechte Sprache 
 
Eine Synopse mit dem derzeitigen Stand des Gesellschaftsvertrages und den vorgeschlagenen Ände-
rungen ist als Anlage beigefügt. Die Änderungen sind rot kenntlich gemacht. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind gesellschaftsrechtlich von der Kanzlei Freckmann & Partner 
sowie kommunalrechtlich von der Bezirksregierung Münster geprüft. Der Aufsichtsrat der wfc hat 
sich bei seiner Sitzung am 11.04.2024 mit den Änderungen befasst und empfiehlt die Annahme. 
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II. Entscheidungsalternativen 
Auf die Änderung des Gesellschaftsvertrages wird verzichtet. Damit wird die wfc uneingeschränkt 
berichtspflichtig nach der CSRD. 
 
III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima) 
Finanzen: Keine. Die Kosten der Änderung des Gesellschaftsvertrages trägt die wfc. 
 
Personal, IT, Klima: Keine. 
 
IV. Zuständigkeit für die Entscheidung 
Kreistag gem. § 26 KrO NRW. 
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